
Satzung

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verband führt den Namen �PHOTOMED-Bundesfach-
verband Solarien und Besonnung e.V.�. 

Er ist in das Vereinsregister des Amtsgericht Freiburg i.Br. 
eingetragen.

Der Verband hat seinen Sitz in Freiburg i.Br.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck des Verbandes
Der Verband ist ein Berufsverband im Sinne § 5, Abs. 1 Nr. 5 
Körperschaftssteuergesetz.

Zweck des Verbandes ist die Förderung der Photomedizin und 
der fachlichen Quali�kation von Besonnungsanwendern.

Das Satzungswerk wird verwirklicht insbesondere durch 
folgende Maßnahmen:

	 1.	 Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem Arzt,  
		  dem phototherapeutischen Anwender und dem  
		  gewerblichen Anwender von Besonnungsgeräten;

	 2.	 Fachliche Aufklärung der Ö�entlichkeit über Nutzen  
		  und Gefahren der Besonnung und die Möglichkeiten  
		  der Phototherapie;

	 3.	 Einrichtung von Schulungsseminaren für  
		  Phototherapie und Besonnung;

	 4.	 Verö�entlichung von Informationen über den  
		  neuesten Stand der Forschung und Technik aus  
		  den Bereichen Photomedizin, -therapie, -biologie und  
		  Besonnung;

	 5.	 Die periodische Herausgabe einer Verbandszeitschrift;

	 6.	 Interessenvertretung der Anwender gegen Übergri�e  
		  aller Art; Beratung in Rechts- und Steuerfragen im  
		  Rahmen des Aufgabenbereiches des Verbands.

	 7.	 Verfolgung von Wettbewerbsverstößen, welche die  
		  Interessen der Mitglieder tangieren; 

	 8.	 Förderung von Spezialbehandlungszentren für  
		  Phototherapie und die Behandlung der Schuppen- 
		  �echte (Psoriasis);

	 9.	 Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit zwischen  
		  Herstellern und Anwendern von Besonnungs- und  
		  Bestrahlungsgeräten;

stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist nicht ö�entlich. Der 
Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die 
Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens 
beschließt die Mitgliederversammlung. Die erschienenen 
Mitglieder sind beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur 
˜nderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen Stimmen, zur Au�ösung 
des Verbands eine solche von vier Fünfteln erforderlich. 
Eine ˜nderung des Zwecks des Verbands kann nur mit 
Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die 
schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung 
nicht erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb eines 
Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein 
Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, 
�ndet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, 
welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto- 
koll aufzunehmen, das vom jeweiligen  Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll fol- 
gende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Vers- 
ammlung, die Person des Versammlungsleiters und des 
Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die 
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und 
die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der 
genaue Wortlaut angegeben werden.

§ 15
Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem 
Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 
beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter 
hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen.

§ 16
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzube-
rufen:

	 a)	 auf Beschluss des Vorstandes

	 oder

	 b)	 wenn mindestens 50 Mitglieder dieses unter Angaben  
		  von Gründen verlangen.

Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die §§ 12, 13, 14 und 15 entsprechend.

§ 17
Ausschüsse
Zur Erledigung besonderer Angelegenheiten können vom 
Vorstand oder von der Mitgliederversammlung Sonder-
ausschüsse gebildet werden. Sie haben über ihre Arbeit 
dem einsetzenden Gremium einen Bericht vorzulegen.

PHOTOMED  
Bundesfachverband Solarien und Besonnung e.V.
Talblick 24, 77960 Seelbach
Telefon: 0 78 23/96 29 14, Telefax: 0 78 23/96 29 15
E-Mail: info@photomed.de, www.photomed.de

	 10.	Förderung und Vertretung der gemeinsamen Inter- 
		  essen der Mitglieder in wirtschaftlichen, beru�ichen,  
		  wissenschaftlichen, technischen und organisato- 
		  rischen Fragen gegenüber nationalen und interna- 
		  tionalen Verbänden, Organisationen und Behörden;

	 11.	Förderung der Forschung in Bezug auf Phototherapie  
		  und fachverwandte Anwendungsgebiete.

§ 3
Erwerb der Mitgliedschaft
Ordentliches Mitglied des Verbandes kann jede volljährige 
Person, jedes Unternehmen und jede Institution werden, 
die nachgewiesenermaßen mit der Thematik Besonnung, 
Bestrahlung und Phototherapie befaßt ist. Als fördernde 
Mitglieder können im Verband beratend andere im Be-
sonnungsbereich oder auf verwandten Gebieten tätige 
Personen, Firmen, Unternehmen, Behörden und Institute 
angehören.

Personen, die sich besondere Verdienste um den Verband 
und seine Aufgaben erworben haben, können auf Vorschlag 
der Mitgliederversammlung bzw. des Vorstandes durch 
den Vorstand zu Ehrenmitgliedern des Verbandes ernannt 
werden. Die Ehrenmitglieder sind Stimmberechtigt und 
von der Beitragszahlung befreit. Anträge um Aufnahme 
in den Verband sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des 
Verbandes einzureichen. Über die Aufnahme als Mitglied 
entscheidet der Vorstand. Gegen einen ablehnenden 
Bescheid des Vorstandes ist innerhalb von vier Wochen ab 
förmlicher Bekanntgabe mit einem eingeschriebenen Brief 
die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.

Mit der Aufnahme in den Verband wird das Mitglied einer 
der folgenden Fachgruppen zugeordnet:

	 a)	 Phototherapie und medizinische Anwendung; 
	 b)	 Besonnung; 
	 c)	 Gerätehersteller und Gerätevertrieb.

§ 4
Ruhe und Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ruht, wenn das Mitglied seiner 
Beitragsp�icht nicht fristgerecht nachkommt. Einen Zah-
lungsaufschub kann nur der Vorstand auf schriftlichen 
Antrag gewähren.

Der wissenschaftliche Beirat  des PHOTOMED-Verbandes ist 
ein ständiger Ausschuss und hat beratende Funktionen im 
Verband.

§ 18
Rechnungsprüfer
Zur Prüfung der Verbandskasse werden zwei 
Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt. 
Sie sind gehalten, ihre Nachprüfungsp�icht mindestens 
einmal jährlich auszuüben und der Mitgliederversammlung 
einen Bericht vorzulegen. Sie haben das Recht, die 
Verbandskasse und die Buchführung jederzeit zu prüfen. 
Sie haben insbesondere zu prüfen, ob die Geschäftsvorfälle 
ordnungsgemäß und sachlich richtig gebucht sind, im 
Rahmen des Haushaltsplans liegen und genehmigt sind.

Die Rechnungsprüfer werden auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt.

Turnusgemäß scheidet jeweils einer pro Jahr aus. Die 
Wiederwahl ist zulässig.

§ 19
Au�ösung des Verbandes
Der Antrag auf Au�ösung des Verbandes kann vom Vorstand 
oder von der Hälfte aller Mitglieder des Verbandes gestellt 
werden. Die Au�ösung kann nur in einer zu diesem Zweck mit 
einer Frist von vier Wochen einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, an der mindestens zwei Drittel 
sämtlicher Mitglieder teilnehmen müssen, mit drei 
Viertel Mehrheit beschlossen werden. Ist die einberufene 
Versammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier 
Wochen eine erneute Mitgliederversammlung schriftlich 
einzuberufen. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Diese 
Mitgliederversammlung beschließt dann darüber, an wen 
das Verbandsvermögen fallen soll.

                                                                                                                           

Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 
11.4.1987 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins 
Vereinsregister, am 9. September 1987, in Kraft.

PHOTOMED-Bundesfachverband Solarien und Besonnung 
e.V., eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Freiburg 
im Breisgau VR 1692. 



Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Aus-
schluss.

Die Kündigung muss schriftlich, spätestens drei Monate 
vor Abschluss des Jahres erfolgen. Der Kündigung muss 
stattgegeben werden, wenn alle Beiträge bezahlt sind.

Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen bei nachfol-
genden Verfehlungen:

	 -	 bei groben Verstößen gegen die Satzung und  
		  Anordnung der Verbandsorgane;

	 -	 bei schwerer Schädigung des Ansehens des  
		  Verbandes und Handlungen, die dem Verbands- 
		  interesse entgegenwirken;

	 -	 bei unehrenhaftem Verhalten gegenüber dem  
		  Verband, seinen Organen und seinen Mitgliedern;

	 -	 bei Verzug der Beitragszahlung von mehr als sechs  
		  Monaten.

Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist dem Mitglied 
Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu  
äußern. Der Vorsitzende muss dem Ausgeschlossenen 
unverzüglich den Beschluss mittels Einschreibebrief bekannt- 
geben. Das Mitglied kann innerhalb vier Wochen nach 
Bekanntgabe mit einem eingeschriebenen Brief Einspruch 
einlegen. Über den Einspruch entscheidet die nächste 
Mitgliederversammlung. Der Einspruch hat aufschiebende 
Wirkung.

§ 5
Mitgliedsbeiträge
Bei der Aufnahme in den Verband ist ein Aufnahmebeitrag 
zu entrichten. Außerdem ist ein Jahresbeitrag zu leisten. Die  
Höhe des Aufnahmebeitrags und des Jahresbeitrag und deren 
Fälligkeiten richten sich nach der Fachgruppenzugehörigkeit 
und werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

Darüber hinaus können Förderungsbeiträge gezahlt werden.
Die Zahlungen sind nach Au�orderung zu begleichen. Die 
Zahlungsfrist beträgt vier Wochen.

§ 6
Organe des Verbandes
Die Organe des Verbandes sind:

	 a)	 die Mitgliederversammlung 
	 b)	 der Verbands-Beirat; 
	 c)	 der Vorstand.

§ 7
Der Vorstand
	 1.	 Den Gesamtvorstand bilden mindestens 4 Vorstands- 
		  mitglieder: der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende,  
		  der Schatzmeister und der Schriftführer, höchstens  
		  6 Vorstandsmitglieder: der 1. Vorsitzende, der 2. Vor-		
		  sitzende, der Schatzmeister, der Schriftführer und  
		  zwei weitere Vorstandsmitglieder.

	 2.	 Die Mitglieder des Vorstandes werden von der  
		  Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren  
		  gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur  
		  Durchführung einer Neuwahl im Amt. Scheidet ein  
		  Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wählt der  

		  verbleibende Vorstand kommissarisch ein  
		  Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversamm- 
		  lung, in der dann die Nachwahl stattzu�nden hat.

	 3.	 Der 1. oder 2. Vorsitzende ist, jeder für sich allein,  
		  der Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

§ 8
Führung der Verbandsgeschäfte
Die Führung der Verbandsgeschäfte obliegt dem geschäfts- 
führenden Vorstand. Dieser besteht aus dem 1. Vorsitzenden,  
dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeister.

Zur Unterstützung des geschäftsführenden Vorstands wird 
ein Verbandsgeschäftsführer bestellt. Er handelt im Auftrag 
des Vorstands, ist somit vereinsrechtlich kein besonderer 
Vertreter im Sinne § 30 BGB.

Die in der Verbandsgeschäftsstelle beschäftigten Bediens- 
teten sind im Auftrag des Vorstands sowie des Verbands- 
geschäftsführer tätig.

§ 9
Aufgaben des Vorstands
1.	Der Gesamtvorstand (Nr.1) hat folgende Aufgaben;

	 a)	 Verantwortliche Leitung des gesamten Verbands- 
		  betriebes und der gesamten Organisation des  
		  Verbandes;

	 b)	 Überwachung der gesamten Geschäftsführung ein- 
		  schließlich des Verbandsgeschäftsführers und der in  
		  der Verbandsgeschäftsstelle beschäftigten  
		  Bediensteten.

	 c)	 Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und  
		  Aufstellen der Tagesordnung;

	 d)	 Einberufung der Mitgliederversammlung;

	 e)	 Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederver- 
		  sammlung;

	 f )	 Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes  
		  Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines  
		  Jahresberichts;

	 g)	 Abschluss und Kündigungen von Arbeitsverträgen;

	 h)	 Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und  
		  Ausschluss von Mitgliedern.

2.	Der Schatzmeister verwaltet unter Beachtung der Finanz- 
	 ordnung des Gesamtvermögen des Verbandes und ist für  
	 die Leitung des Kassenwesens verantwortlich.

§ 10
Beschlussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vor- 
standssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhin- 
derung vom stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich 
fernmündlich oder telegra�sch einberufen wird. In jedem 
Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. 
Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vor- 
standsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Be- 
schlussfassung entscheidet die Stimme des Leiters der Vor- 

standssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, 
bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende.

Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken in 
ein Beschlussbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter 
zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 
Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten 
Beschlüsse und des Abstimmungsergebnis enthalten.

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
der beschließenden Regelung erklären.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person 
ist unzulässig.

§ 11
Der Beirat
Der Beirat besteht aus mindestens vier Mitgliedern. Drei 
Mitglieder sollen Fachgruppen-Vertreter, ein Mitglied soll 
Arzt sein.

Der Beirat wird auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage 
der Wahl an gerechnet, von der Mitgliederversammlung 
gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im 
Amt. Jedes Mitglied des Beirats ist einzeln zu wählen. 
Wählbar sind nur Verbandsmitglieder, die dem Verband 
mindestens zwei Kalenderjahre angehören; dies gilt nicht 
für die ersten Mitglieder des Beirats nach Gründung des 
Verbandes.

Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des 
Beirats sein.

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen 
Verbandsangelegenheiten zu beraten. Er unterrichtet sich 
durch Abhaltung von Sprechstunden oder in sonst geeigneter 
Weise über die Anliegen des Verbandsmitglieder und macht 
dem vorstand Vorschläge für die Geschäftsführung.

Mindestens einmal im Vierteljahr soll eine Sitzung des 
Beirats statt�nden. Der Beirat wird vom Vorsitzenden 
oder vom stellvertretenden Vorsitzenden des Verbands 
schriftlich, fernmündlich oder telegra�sch mit einer Frist von 
mindestens einer Woche einberufen. Einer Mitteilung der 
Tagesordnung bedarf es nicht. Der Beirat muss einberufen 
werden, wenn mindestens zwei Beiratsmitglieder die 
Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird dem 
Verlangen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht 
entsprochen, sind die Beiratsmitglieder, die die Einberufung 
des Beirats vom Vorstand verlangt haben, berechtigt, selbst 
den Beirat zu verständigen.

Die Sitzungen des Beirats werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden 
des Verbandes geleitet; ist auch dieser verhindert, leitet das 
Beiratsmitglied die Sitzung, das am längsten dem Verband 
angehört. Im Zweifelsfall bestimmen die erschienen Beirats- 
mitglieder den Sitzungsleiter. Der Beirat bildet seine 
Meinung durch Beschlussfassung. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen.

Scheidet ein Mitglied des Beirats vorzeitig aus, so wählt der 
Beirat für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen 
Mitglieds ein Ersatzmitglied.

Die Beschlüsse des Beirats sind zu Beweiszwecken in ein Be-
schlussbuch einzutragen und vom jeweiligen Sitzungsleiter 
zu unterschreiben.

§ 12
Die Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied � auch ein  
Ehrenmitglied � eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts  
kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. 
Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 
gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr 
als drei fremde Stimmen vertreten.

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende 
Angelegenheiten zuständig:

	 1.	 Die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten 	  
		  Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr;  
		  Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands;  
		  Wahl der Rechnungsprüfer; Entlastung des Vorstands  
		  und des Schatzmeisters;

	 2.	 Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des  
		  Jahresbeitrags;

	 3.	 Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands  
		  und des Beirats;

	 4.	 Beschlussfassung über die ˜nderung der Satzung und  
		  über die Au�ösung des Verbands;

	 5.	 Beschlussfassung über die Berufung gegen einen  
		  Ausschließungsbeschluss des Vorstands.

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich 
des Vor-stands fallen, kann die Mitgliederversammlung 
Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand  
kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständig- 
keitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung 
einholen.

§ 13
Die Einberufung der Mitgliederversammlung
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal des 
Folgejahres, soll die ordentliche Mitgliederversammlung 
statt�nden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer  
Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen.

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungs-
schreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verband bekanntgegebene Adresse gerichtet 
ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

§ 14
Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden 
oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 
den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden 
Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; 
zum Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied bestimmt 
werden.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. 
Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, 
wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden 


